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Gestaltungssatzung „Altstadt Sulzbach“ 
__________________________________________________________________________________ 

Beschlossen in der Stadtratssitzung am 24.06.2025. 
Veröffentlicht durch Niederlegung im Referat IV (Baureferat) der Stadtverwaltung (Rathausgasse 2, 
Zimmer 3) vom 27.06.2025 bis einschließlich 14.07.2025. 
Hinweis auf die Niederlegung an den Anschlagstellen in der Zeit vom 27.06.2025 bis einschließlich 
14.07.2025. 
__________________________________________________________________________________ 

Präambel 
Die Altstadt von Sulzbach erlangte über Jahrhunderte ihre unverwechselbare Gestalt. Spuren ihrer be-
reits im 8. Jahrhundert begonnenen Besiedlung am Burgberg haben sich bis in die Gegenwart erhalten. 

Zeugnisse für die bauliche Entwicklung von der Ortsgründung bis in die Gegenwart sind die Burganlage 
mit den die Altstadt umschließenden Stadtmauern und die Wallanlagen, der Luitpoldplatz, die Rosen-
berger Straße, die Neustadt und die Vorstadtbereiche wie das Bachviertel. 

Die Altstadt von Sulzbach (mit ihrer Dachlandschaft) zeichnet sich durch eine unverwechselbare Fern-
wirkung aus. Vom Lauf des Erlbachs steigt die Stadt vom Süden her terrassenförmig an. Aus den vor-
wiegend zweistöckigen Wohn- und Geschäftshäusern ragen die Burg sowie Kirchen und öffentliche 
Gebäude wie das Rathaus heraus, die als Landmarken schon aus großer Entfernung erkennbar sind. 

Die Gebäude der Altstadt bilden auf Grund ihrer unterschiedlichen Entstehungszeiten unverwechsel-
bare eigene Stadträume und gleichzeitig ein Ensemble. Charakteristisch für dieses Ensemble sind die 
weitgehend aus Natursteinen der Region errichteten Gebäude, die mit Kalkmörtel verputzten Außen-
wände, mit roten Dachziegeln gedeckte Walm- und Satteldächer sowie mit Naturstein gepflasterte 
Straßen und Gassen. Nach einem großen Stadtbrand im frühen 19. Jahrhundert, der die gesamte süd-
liche Hälfte der Stadt zerstört hatte, erfolgte der Wiederaufbau nicht in der bisher üblichen giebelstän-
digen Straßenrandbebauung, vielmehr traufständig. Das hat wie der Verzicht auf Fachwerk und Holz-
verkleidungen der Außenwände einen wesentlich besseren Brandschutz ermöglicht. 

In der analytischen Gesamtschau (Ortsbildanalyse) sind dementsprechend die weitgehend aus Natur-
steinen der Region errichteten Hauptgebäude und die mit Kalkmörtel einschließlich Sockel verputzten 
Außenwände für das Altstadtensemble charakteristisch. Sie sind, sofern sie nicht in Naturstein belas-
sen wurden, mit Kalkfarbe gestrichen. Faschen von Türen und Fenstern sind traditionell 12 bis 13 cm 
breit. Die Fensteröffnungen sind hochständig. Die Fenster sind mehrflügelig in Holz ausgeführt, natur-
belassen oder weiß gestrichen. Tür-, Schaufenster- und Toröffnungen sind durch Mauerpfeiler be-
grenzt. Balkone sind, abgesehen von wenigen Ausnahmen, im sichtbaren Außenbereich nicht vorhan-
den. Die gesamte Altstadt (Hauptgebäude) ist von Walm- und Satteldächern, die mit roten Dachziegeln 
eingedeckt sind, geprägt. Ortgänge haben keinen Dachüberstand, Brandwände zwischen den Gebäu-
den stehen über die Dachfläche hinaus und sind mit Dachziegeln abgedeckt. Mit Biberschwänzen aus-
geführt sind Kehlen, Schornstein- und Gaubenanschlüsse. Dachgauben besitzen senkrechte Seitenflä-
chen sowie obere Satteldach- oder Schleppdachabschlüsse. Charakteristisch sind Einfriedungen aus 
Holzmaterial mit senkrecht stehender Lattung sowie Querriegeln. Stützende Pfeiler bestehen aus Holz 
oder im Bereich der Stadtmauern aus Naturstein. Naturstein ist besonders im Bereich von Stadt- und 
Stützmauern sichtbar vorhanden. Typisch für die Pflasterung von Straßen und Gassen ist ebenfalls Na-
turstein. 



III.3 Gestaltungssatzung „Altstadt Sulzbach“ in der Fassung des Stadtratsbeschlusses vom 24.06.2025 

Seite 2 von 9 
 

Auf Grund der hier vorliegenden, besonders schützenswerten Qualität des Orts‐, Platz‐ und Straßen-
bildes wurde der überwiegende Teil der Altstadt von Sulzbach seit 1975 als Ensemble unter Denkmal-
schutz gestellt. Im räumlichen Geltungsbereich der Gestaltungssatzung befinden sich ca. drei Viertel 
aller Baudenkmälern der Stadt Sulzbach‐Rosenberg. Das entspricht ca. 30 % des Gesamtgebäudebe-
standes der Altstadt. Sie befinden sich vor allem in den zentralen Lagen der oberen Altstadt, wie der 
Rosenberger Straße/Luitpoldplatz und Neustadt. 

 

In der vorliegenden Gestaltungssatzung wird der Schutz der historischen Altstadt mit den o.g. Charak-
teristika in konkrete, verbindliche Leitlinien gefasst. 

Das übergeordnete Ziel von Anwendung und Vollzug der Satzungsfestsetzungen ist die Wahrung, Re-
vitalisierung und Pflege des Ensembles Altstadt Sulzbach sowie seines mit der Gestaltungssatzung er-
fassten unmittelbaren Umfelds. 

Dieses Ziel wird u.a. erreicht durch: 

1. Schutz und Erhalt der Charakteristika der Altstadt als städtebauliches Ensemble und ihrer histori-
schen Gebäudesubstanz 

2. Bestandsgerechte Anpassung der historischen Bausubstanz an heutige konstruktive Erfordernisse 
sowie kulturelle, demografische und ökologische Anforderungen 

3. Nachfrage- und bestandsgerechte Anpassung der vom Leerstand betroffenen und bedrohten Ge-
bäude für neue Nutzungen im Einklang mit dem Ensemble‐ und Denkmalschutz 

4. Erhöhung der Sanierungsaktivitäten zur Rettung der historischen Gebäudesubstanz und der Stär-
kung der Funktionalität der Altstadt Sulzbach insbesondere als Wohnstandort 

5. Rückbau oder Beheben von Gestaltungsmängeln zur Steigerung der Attraktivität und Lebensquali-
tät der Altstadt Sulzbach 

 

Zur Umsetzung dieser Zielsetzung erlässt die Stadt Sulzbach-Rosenberg auf Grund von Art. 81 Abs. 1 
Nr. 1 und 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23.12.2024 
(GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23.12.2024 (GVBl. S. 619) und Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 09.12.2024 (GVBl. S. 573) zum Schutz des Stadtbildes sowie zur Gestaltung und Weiter-
entwicklung der städtebaulichen und baulichen Struktur der Altstadt von Sulzbach folgende 

Gestaltungssatzung „Altstadt Sulzbach“ 
(Baugestaltungssatzung – örtliche Bauvorschriften) 

 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung wird umgrenzt im Süden von der Weiher-
straße, dem östlichen Bereich der Brauhausgasse und dem Erlbach, im Westen von dem Fuß der Wall-
anlage des Schlosses, im Norden von der Nürnberger Straße, den Ortsstraßen Schießstätte und An der 
Allee sowie im Osten von der Bayreuther Straße, der Adolph-Kolping-Straße und dem Fußweg des 
Friedhofberges. 
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Maßgeblich für den räumlichen Geltungsbereich sind die Grenzen, wie sie im vom Baureferat der Stadt 
Sulzbach-Rosenberg gefertigten Lageplan gekennzeichnet sind (es gilt die Innenkante der Abgren-
zungslinie). Der Lageplan (Anlage 2) ist Bestandteil dieser Gestaltungssatzung. 

 

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 

Der sachliche Geltungsbereich umfasst nach BayBO genehmigungspflichtige, genehmigungsfreie sowie 
verfahrensfreien bauliche Maßnahmen. Hierzu zählen: 

• Errichtung, Änderung, Instandsetzung und Unterhaltung sowie den Abbruch und die Beseitigung 
von baulichen Anlagen oder von Teilen von baulichen Anlagen, 

• Dachgeschossausbauten zu Wohnzwecken einschließlich der Errichtung von Dachgauben, 

• Gestaltung der öffentlich einsehbaren Freiflächen. 

 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

Alle baulichen Maßnahmen am historischen Bestand – Umbauten, Instandsetzungsarbeiten, Moderni-
sierungen, sowie der Einfriedungen – sind nach den folgenden Vorschriften so auszuführen, dass sie 
nach Form, Maßstab, Gliederung, Material, Farbe und Baumasse dem historischen Charakter, der 
künstlerischen Eigenart und der städtebaulichen Bedeutung der ihre Umgebung prägenden Bebauung 
entsprechen. Neubauten müssen in ihren Abmessungen und Formen auf den Charakter des Straßen- 
bzw. Platzumfeldes Bezug nehmen und in ihrem Erscheinungsbild dem räumlichen Gefüge der Altstadt 
entsprechen. Als Muster und Erläuterung für die Regelung dieser Satzung dient die Gestaltungsfibel 
„Altstadt Sulzbach“ (s. Anlage 1). 

 

§ 4 Erhalt historischer Anlagen 

Historische bauliche Anlagen sind in einer dem Original und dem historischen Stadtbild entsprechen-
den Art zu erhalten und zu sichern. Baulichen Anlagen der historischen Stadtbefestigung wie Stadt-
mauern, Wehranlagen und Gräben sind einschließlich ihrer historischen Aufbauten und Türme in ihrer 
originalen Form zu erhalten, von Nebengebäuden, Carports und sonstigen Überdachungen freizuhal-
ten sowie späteren An- und Umbauten zu beseitigen. 

 

§ 5 Bauteile von kulturhistorischem Wert 

Aus kulturhistorischen Gründen erhaltenswerte Details (aus Naturstein, Metall, Keramik, Stuck und 
Holz), Skulpturen und Reliefs, Türen und Tore, Hauszeichen und Schilder, Gitter und Ausleger, Leuch-
ten, handgefertigte Beschläge, Türgriffe und Glockenzüge, Inschriften und für das Bauwerk typische 
dekorative Elemente etc. sind bei einem Wiederaufbau von baulichen Anlagen zu bergen, sicher ein-
zulagern und nach erfolgter Aufarbeitung wieder in das neue Bauwerk am entsprechenden Ort einzu-
bauen. Bei einem ersatzlosen genehmigten Abbruch wird eine Wiederverwendung solcher Details im 
Stadtbild empfohlen. Ihre Dokumentation kann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens verlangt 
werden. 
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§ 6 Außenwände 

(1) Die charakteristischen Arten der Wandoberflächen sind zu erhalten und bei Erneuerung in Form 
und Materialart des Bestandes wiederherzustellen. Außenwände von Gebäuden sind einheitlich ohne 
Sockelausbildung zu gestalten. Sie dürfen nur verputzt, Ziehputzprofilierungen an Gesimsen und Ge-
wänden eingeschlossen, oder in Naturstein ausgeführt werden. Der Putz ist bis zur Geländeoberfläche 
ohne Absatz auszubilden. Bei Bedarf kann im Sockelbereich ein Kellenschnitt ausgebildet werden. 

(2) Fensterfaschen sind, sofern sie nicht durch Farbauftrag entstehen bzw. vom Bestand übernommen 
werden, ca. 13 cm breit auszuführen. Ihre Abgrenzung gegenüber der Wandfläche muss mit einer 
Schattenfuge oder einem Putzvorsprung von ca. 1 cm ausgeführt werden. Vorhandene Fensterge-
wände aus Naturstein oder Profilputz sind zu erhalten. 

(3) Sichtbar bleibender Naturstein muss dem Altstadtcharakter entsprechen und soll aus heimischen 
Kalk- und Sandsteinen gefertigt werden. Das gilt gleichfalls für Treppenanlagen und Rampen, die in 
Verbindung mit Außenwänden vorhanden sind oder neu errichtet werden. Trittstufen sollen eine fein-
gestockte oder scharrierte und damit eine nicht glänzende, matte Oberfläche erhalten. Trittstufen aus 
Granit können in Abstimmung mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) im Einzelfall zugelassen 
werden. 

(4) Gliedernde Elemente von Außenwänden wie Sockel-, Gurt-, Brüstungs- und Traufgesimse sind nach 
dem Bestand materialgerecht und detailgenau (Profilformen, Bautiefen) wiederherzustellen. Vorsprin-
gende Fassadenelemente können gemauert und mit Ziehputz versehen oder aus Naturstein hergestellt 
werden. Das gilt auch für Verdachungen von Türportalen und Fenstern. 

(5) Für farbliche Gestaltung ist ein Konzept für die Farbgestaltung auf der Grundlage eines Farbbefun-
des für das jeweilige Gebäude im Zusammenklang mit den Nachbargebäuden bzw. dem Straßenzug zu 
entwickeln und hieraus in Abstimmung mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) eine konkrete 
Farbvorgabe für die Außenwände und ihre prägenden Details anzufertigen. 

 

§ 7 Fenster 

(1) Die Fensteröffnungen müssen durch Mauerpfeiler getrennt sein und stehende Formate besitzen. 
Fensterflächen sollen gegenüber der Mauerfläche ca. 12 cm zurücktreten. 

(2) Historische Fenster sind zu erhalten und zu sanieren. Neue Fenster sind, wenn möglich, nach histo-
rischen Vorbilder herzustellen. Bestehende Fensterunterteilungen (Kämpfer, Stulp, Sprossen etc.) sind 
zu erhalten. Die Fenster müssen ab 70 cm lichter Breite mindestens aus zwei konstruktiv geteilten 
Drehflügeln hergestellt sein. 

(3) In den Obergeschossen sowie bei Wohnungen in den Erdgeschossen sind nur Fenster in Holzkon-
struktion zugelassen, sofern das Gebäude vor 1960 erbaut wurde. In Gebäuden, welche nach 1960 
erbaut wurden, sind die bei der Errichtung des Gebäudes verwendeten Fenstermaterialen und -profil-
stärken zugelassen. 

(4) Der Einbau von Regenschutzschienen ist nur zugelassen, wenn diese von hölzernen Wetterschen-
keln kaschiert werden. 

(5) Als Farben der Fensterkonstruktionen sind Naturholztöne, altweiß und gedeckte Buntfarben sowie 
ausschließlich matte Oberflächen zulässig. 
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(6) Fensterbleche sind aus patinierfähigen Metallen (Kupfer, Titanzink), handwerklich gefertigt mit ei-
ner gerollten Wulst an der Vorderkante herzustellen. 

(7) Zur Verschattung sind Fensterläden aus Holz, soweit sie nicht der Verkehrssicherheit im öffentli-
chen Raum zuwider sind, auch ausstellbar, zulässig. Verschattungseinrichtungen mit außenliegenden, 
sichtbaren Abdeckungen (auf/vor der Fassade montiert) für Rollläden, Raffstores, Markisen, textile 
Bahnen etc. sind nicht zulässig.  

 

§ 8 Außentüren, Tore, Schaufenster 

(1) Außentüren, Tore und Schaufenster sind durch Mauerpfeiler mit einer Breite von ca. 40 cm zuzüg-
lich Putz voneinander zu trennen. Ausgenommen sind große Toranlagen bei Nebengebäuden wie Ga-
ragen. 

(2) Schaufensteröffnungen sind nach Möglichkeit als stehende Formate, mit einem Rücksprung des 
Schaufensterrahmens gegenüber der Außenfront und einen Sockel von mindestens 30 cm zulässig. Die 
Schaufensterrahmen einschließlich der dazugehörigen Ladeneingangstüren sind in Holz oder Metall, 
mit jeweils nicht glänzenden Oberflächen auszuführen. 

(3) Markisen sind zugelassen, wenn sie in geschlossenem Zustand einschließlich der Abdeckung nicht 
über die Oberfläche der Außenwand vorstehen und sich in Farbigkeit und Material dem Gesamtbild 
des Hauses unterordnen. Im geöffneten Zustand müssen Markisen an öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen eine Durchgangshöhe von mindestens 2,50 m besitzen. Über erforderliche Einbruchsiche-
rungen mit Gitteranlagen wird im Einzelfall durch die Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) befun-
den. 

(4) Für Hauseingangstüren und Tore in Außenwänden sowie Garagentore sind als Materialen Holz zu-
lässig, deren Oberflächen matt auszuführen sind. Der ausschließlich für Hauseingangstüren zugelas-
sene Glaseinsatz ist in seiner Größe auf ca. ein Viertel der Gesamtfläche des Türblatts zu begrenzen. 

 

§ 9 Dächer und Dachaufbauten 

(1) Die Dachdeckung ist mit unglasierten, naturroten Biberschwanzziegeln zulässig. 

(2) Ortgänge mit Biberschwanzziegeln sind ohne Abkantung oder Blechkante als Abschluss der Dach-
fläche auf der darunterliegenden Außenwand in Mörtel zu verlegen. Die Auskragung der Dachfläche 
über die Außenwand darf nicht breiter als ein Viertel der Breite eines Biberschwanzziegels sein. Brand-
wände, sind mit in Mörtel verlegten roten Biberschwanzziegeln abzudecken. Firstabdeckungen haben 
in Biberschwanzart zu erfolgen, sind in Mörtel zu verlegen und dürfen nicht zur Hinterlüftung der Dach-
haut genutzt werden. Für die Hinterlüftung von Dachflächen sind Biberlüftungssteine unterhalb der 
Traufe in Reihenverlegung einzubauen. Baukonstruktiv erforderliche Kehlbleche sind mit Biber-
schwanzmaterial zu überdecken. Bei der Verlegung der Dämmung auf den Sparren ist der Traufpunkt 
mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) abzustimmen. 

(3) Für Abdeckungen von Erkern sind neben Kupfer, Titanzink (mit ungestrichener Oberfläche) und 
Bleiabdeckungen nur Bleche in Stehfalzausführung zulässig, die entsprechend gestrichen sind. Die 
Dachneigung der Erker soll beiderseits der Firstlinie zwischen 42° und 53° liegen. 
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(4) Dachgauben sind gemäß historischen Vorlagen als abgeschleppte einzelne Dachgauben oder als 
einzelne Dachgauben mit Satteldach und nur bei einer Dachneigung von 40° und mehr zulässig. Dach-
gauben sind nicht breiter als ein Sparrenabstand und mit Mindestabstand von einander von 2 Sparren-
abständen zulässig. Der seitliche Abstand vom seitlichen Ende einer Dachfläche ist auf mindestens 
1,50 m anzulegen, wobei die Gauben insgesamt nur maximal ein Drittel der Firstlänge einnehmen dür-
fen. Aus gestalterischen Gründen sind Aufdach-Dämmungen und Regenrinnen auf Gaubendächern 
nicht zulässig. Die seitliche Verkleidung der Gauben ist in Putz auszuführen. 

(5) Liegende Dachflächenfenster, mit Ausnahme von Dachluken als Handwerkerfenster sind nur auf 
von der Straßenseite abgewandten Dachflächen bis zu einer Flächeneinzelgröße von 1,40 m² gestat-
tungsfähig. Mehrere Fenster müssen sich eindeutig dem Hauptdach unterordnen. 

(6) Kaminköpfe sind zu verputzen. 

(7) Aufzugsschächte müssen im Gebäudegrundriss so angeordnet werden, dass sie nicht über die Dach-
fläche hinausragen. 

 

§ 10 Balkone und Bauzubehör 

(1) Balkone zur Straßenfront sind nicht zulässig, ebenso Vordächer aller Art. Zur Sicherung eines 2. Ret-
tungsweges sind auf Dachflächen, die nicht an der Straßenfront liegen, Dacheinschnitte zu Balkonen 
in Abstimmung mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) gestattungsfähig. 

(2) Balkonbrüstungen sind aus Holz- oder Eisenstäben mit mattierten Oberflächen in senkrechter An-
ordnung herzustellen. 

(3) Nicht zulässig sind vom öffentlichen Verkehrsraum aus einsehbare Klimaanlagen, Lüftungsanlagen, 
Solaranlagen (Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen), Wärmepumpen, Freileitungen, Außenanten-
nen und Parabolspiegel auf und an den Gebäuden. 

(4) Metallbauteile sind mit patinierfähigem Material auszuführen. Regenfallrohre und –rinnen aus 
Kunststoff sind nicht zulässig. 

 

§ 11 Einfriedungen 

(1) Zäune sind in senkrechter Lattung auf hölzernen Riegeln zulässig. Als Stützen sind verputzte Mau-
erpfeiler oder Mauerpfeiler aus vermauertem Bruchstein gestattet. 

(2) Zulässig sind verputze und mit Biberschwanzziegeln gedeckte Einfriedungsmauern. 

 

§ 12 Straßen, Wege, Plätze 

(1) Für das Gebiet der Gestaltungssatzung sind für private oder öffentliche Straßen, Wege und Plätze 
Natursteinpflaster, Natursteinplatten und Asphaltdecken zulässig. Asphaltdecken sind mit Naturstein-
zeilen zu gliedern bzw. über Schnittgerinne aus Natursteinpflaster zu entwässern. 

(2) Die Möblierung öffentlicher Flächen mit Tischen, Stühlen, Bänken, Schirmen, Pflanzbehälter usw. 
und die Abgrenzungen von Cafes/Gaststätten zum öffentlichen Straßenraum muss zur Straßen- und 
Platzgestaltung passen. Die Gestaltung vom Verkehrsraum aus einsehbarer Flächen ist mit der Stadt 
Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) abzustimmen. Stadtbildstörende Elemente sind nicht zugelassen. 
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§ 13 Fassadenbeleuchtungen und Leuchtmittel an Fassaden 

(1) Fassadenbeleuchtungen und Leuchtmittel an Fassaden sind nicht störend in Gestaltung und Wir-
kungen des von ihnen ausgehenden Lichtes sowie in Abstimmung mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg 
(Baureferat) anzubringen. 

(2) Lichterketten, LED-Dioden-Lichterketten, -vorhänge, -netze, -girlanden oder ähnliches sind nur 
temporär zur Weihnachtszeit zugelassen. 

 

§ 14 Unterhaltspflicht 

(1) Befindet sich das Äußere einer baulichen Anlage in einem das Straßen- bzw. Stadtbild verunstalten-
den Zustand, so ist es in einem angemessenen Zeitraum, entsprechend den Vorschriften dieser Gestal-
tungssatzung, zu verändern. 

 

(2) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, das Äußere der auf ihrem Grundstück stehenden 
Bauwerke, soweit diese von öffentlichen Verkehrsflächen und Plätzen sowie öffentlich zugänglichen 
Privatstraßen gesehen werden können, in sauberem und einwandfreiem Zustand zu erhalten. Bei gro-
ber Vernachlässigung dieser Pflicht, können von der Stadt Sulzbach-Rosenberg Auflagen zur Beseiti-
gung von Missständen in einem vorgegebenen angemessenen Zeitraum erteilt werden. 

(3) Ganz oder teilweise unvollendete, unverputzte oder nur zum Teil gestrichene Anlagen, die verun-
staltend wirken, müssen auf Verlangen der Stadt Sulzbach-Rosenberg in einem angemessenen Zeit-
raum vollständig hergestellt werden. 

(4) Maßnahmen zur Wertverbesserung der Baukonstruktion und der Nutzung, die sich gestalterisch 
auf das Erscheinungsbild baulicher Anlagen auswirken (Vollwärmeschutz, Dämmung auf Sparren, sicht-
bare Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien), unterliegen den Vorgaben dieser Gestaltungs-
satzung. Sie können genehmigt werden, wenn sie sich auf der Grundlage einer langlebigen konstrukti-
ven Lösung im Einklang mit dem Erscheinungsbild des Hauses, dem der angrenzenden Bebauungen 
sowie dem Straßen- und Platzbild befinden. 

 

§ 15 Bestandteile der Satzung 

Bestandteile dieser Satzung sind: 

1. Die Gestaltungsfibel für die Altstadt von Sulzbach (Anlage 1). 

2. Der vom Baureferat der Stadt Sulzbach-Rosenberg gefertigte Lageplan des räumlichen Geltungsbe-
reichs der Gestaltungssatzung „Altstadt Sulzbach“ (Anlage 2). 

 

  



III.3 Gestaltungssatzung „Altstadt Sulzbach“ in der Fassung des Stadtratsbeschlusses vom 24.06.2025 

Seite 8 von 9 

§ 16 Baugenehmigungen, Bauanzeigen und Abweichungen

(1) Alle gemäß BayBO nicht genehmigungspflichtigen und verfahrensfreien baulichen Maßnahmen an
Bauwerken, wie z.B. die Erneuerung oder Instandsetzung des Anstrichs, des Außenputzes, die Herstel-
lung bzw. Veränderung von Fenstern, Türen, Fensterläden, die Veränderung des inneren Gefüges etc.
sind der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) spätestens 4 Wochen vor Beginn der Arbeiten anzu-
zeigen. Auf das Erlaubnisverfahren nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) wird hin-
gewiesen. Über die Anträge zu Erlaubnisverfahren entscheidet die Stadt Sulzbach-Rosenberg.

(2) Den Anträgen und Anzeigen sind zur Beurteilung der jeweiligen Maßnahme ausführliche Planun-
terlagen, Skizzen und Beschreibungen beizufügen, aus denen insbesondere die Material- und Farbwahl 
hervorgeht und die Vereinbarkeit mit den Belangen dieser Satzung geprüft werden kann.

(3) Von den Vorschriften dieser Gestaltungssatzung können unter den Voraussetzungen des Art. 63
BayBO Abweichungen gewährt werden, wenn das Ziel der Gestaltungssatzung, das Ortsbild zu erhal-
ten, nicht beeinträchtigt wird. Genehmigungen können befristet und unter Bedingungen und Auflagen
erteilt werden. Zuständig für die Erteilung einer Abweichung ist die Stadt Sulzbach-Rosenberg.

(4) Stehen Regelungen und Festsetzungen dieser Gestaltungssatzung im Widerspruch zu Festsetzun-
gen rechtsgültiger Bebauungspläne, so sind die Regelungen und Festsetzungen des Bebauungsplans
vorrangig.

§ 17 Wiederherstellung eines früheren Zustandes

Bei Baudenkmälern, an denen ohne Zustimmung der Unteren Denkmalschutzbehörde und des Bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) Veränderungen gegenüber dem unter Schutz gestellten 
Zustand vorgenommen wurden, kann die Wiederherstellung des früheren Zustandes gefordert wer-
den. 
Im gesamten Geltungsbereich der Gestaltungssatzung kann im Falle von Veränderungen an baulichen 
Anlagen, die ohne die notwendige Genehmigung erfolgt sind sowie den Vorgaben der Gestaltungssat-
zung widersprechen oder anders als genehmigt ausgeführt wurden, die Wiederherstellung des frühe-
ren Zustandes gefordert werden. Das gilt auch für Veränderungen, die im Zeitraum vor Inkrafttreten 
dieser Gestaltungssatzung vorgenommen wurden. 

§ 18 Ordnungswidrigkeiten

Wer fahrlässig oder vorsätzlich den Vorschriften dieser Satzung oder einer vollziehbaren Anordnung, 
die auf dieser Satzung beruht, zuwiderhandelt, kann gemäß Art. 79 Abs. 1 Ziffer 1 BayBO wegen Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 500.000 EUR belegt werden. 
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§ 19 Inkrafttreten 

Diese Gestaltungssatzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Gestaltungssatzung der Stadt Sulzbach-Rosenberg vom 21.10.2002 außer Kraft. 

 
 
Sulzbach-Rosenberg, den 25.06.2025 
Stadt Sulzbach-Rosenberg 
 
 
 
 
 
Stefan Frank 
1. Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen 
 

1. Gestaltungsfibel „Altstadt Sulzbach“ in der Fassung vom 28.05.2025 
 

2. Lageplan des räumlichen Geltungsbereichs der Gestaltungssatzung „Altstadt Sulzbach“  
im M. 1:2500 in der Fassung vom 12.05.2025, angefertigt vom Baureferat der Stadt Sulzbach- 
Rosenberg. 
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Möblierung von 
Freiflächen
Stadtmöblierung umfasst dauerhaft und temporär 
installierte Objekte auf kommunalen und privaten 
Freiflächen im öffentlich einsehbaren Raum.
Dazu gehören Freisitze vor Ladenlokalen, Ruhe-
bänke, Wartehäuschen sowie Beleuchtungsanla-
gen für Straßen und Plätze. Ruhebänke sind vor 
allem in den Bereichen der Wallanlagen und auf 
öffentlichen Plätzen, beispielsweise in Verbindung 
mit Amtsgebäuden, Brunnen oder an Halteplätzen 
des öffentlichen Verkehrs wie Wartehäuschen vor-
handen.
Die Möblierung des Stadtraums hat für die Lebens-
qualität der Einwohner sowie die Erlebnisqualität 
von Besuchern der Stadt eine große Bedeutung.

Hinweise

• Der gestalterische Anspruch, der für 
feste bauliche Anlagen im Satzungsgebiet 
gilt, ist ebenfalls für festangeordnete und 
für die während einer Saison aufgestellten 
Stadtmöbel hinsichtlich Form, Material und 
Farbigkeit verbindlich.

• Die Abgrenzung von Freisitzen vor La-
denlokalen gegenüber dem allgemeinen 
öffentlichen Raum darf keine Abschirmung 
mit blickabweisenden Materialien sein.

• Abgrenzungen von Freisitzen dürfen für 
den Zugang von Personen keine Gefahr 
darstellen.

Sitzbank am Knorr-von-Rosenroth-Brunnen. Die Bank ist so aufge-
stellt, dass sich ein attraktiver Blick in die Neustadt ergibt

Ungeeignet: Mischung unterschiedlichster Sitzmöbel vor einem 
Ladenlokal-Freisitz

Ungeeignet: Blumenkübel zwingen über „Stolperstufen“ bei Betre-
ten und Verlassen des Freisitzes

Stadttypisch: Historische Ausle-
gerleuchte aus Gusseisen

Moderne geeignete Fassung 
einer Auslegerleuchte

Die Rosenberger Straße ist beispielhaft mit Grünanlagen und Stra-
ßenbeleuchtung gestaltet. Sitzbereiche müssen sich zuordnen

Beispiehaft: Einheitliche Gestaltung eines Freisitzes mit historischem 
Tisch und passenden Korbmöbeln

Kinderspielbereich und Freisitz 
in den Wallanlagen

Beispiehaft: Gartenfreisitz mit Sonnenschutzschirm, befestigtem 
Stellplatz im Rasen und Grünstreifen an der gemauerten Einfriedung

Harmonisch: In den Stadtraum des Luitpoldplatzes eingefügte Bus-
haltestelle mit Schutzdach und Informationsflächen  
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Gestaltungssatzung 
„Altstadt Sulzbach“
________________________________________________________________________________________
Beschlossen in der Stadtratssitzung am 24.06.2025.
Veröffentlicht durch Niederlegung im Referat IV (Baureferat) der Stadtverwaltung (Rathausgasse 2,
Zimmer 3) vom 27.06.2025 bis einschließlich 14.07.2025.
Hinweis auf die Niederlegung an den Anschlagstellen in der Zeit vom 27.06.2025 bis einschießlich 
14.07.2025.
________________________________________________________________________________________

Präambel

Die Altstadt von Sulzbach erlangte über Jahrhunderte ihre unverwechselbare Gestalt. Spuren ihrer be-
reits im 8. Jahrhundert begonnenen Besiedlung am Burgberg haben sich bis in die Gegenwart erhalten.
Zeugnisse für die bauliche Entwicklung von der Ortsgründung bis in die Gegenwart sind die Burganlage 
mit den die Altstadt umschließenden Stadtmauern und die Wallanlagen, der Luitpoldplatz, die Rosen-
berger Straße, die Neustadt und die Vorstadtbereiche wie das Bachviertel.
Die Altstadt von Sulzbach (mit ihrer Dachlandschaft) zeichnet sich durch eine unverwechselbare Fern-
wirkung aus. Vom Lauf des Erlbachs steigt die Stadt vom Süden her terrassenförmig an. Aus den vor-
wiegend zweistöckigen Wohn- und Geschäftshäusern ragen die Burg sowie Kirchen und öffentliche 
Gebäude wie das Rathaus heraus, die als Landmarken schon aus großer Entfernung erkennbar sind.
Die Gebäude der Altstadt bilden auf Grund ihrer unterschiedlichen Entstehungszeiten unverwechselba-
re eigene Stadträume und gleichzeitig ein Ensemble. Charakteristisch für dieses Ensemble sind die weit-
gehend aus Natursteinen der Region errichteten Gebäude, die mit Kalkmörtel verputzten Außenwände, 
mit roten Dachziegeln gedeckte Walm- und Satteldächer sowie mit Naturstein gepflasterte Straßen und 
Gassen. Nach einem großen Stadtbrand im frühen 19. Jahrhundert, der die gesamte südliche Hälfte der 
Stadt zerstört hatte, erfolgte der Wiederaufbau nicht in der bisher üblichen giebelständigen Straßenrand-
bebauung, vielmehr traufständig. Das hat wie der Verzicht auf Fachwerk und Holzverkleidungen der 
Außenwände einen wesentlich besseren Brandschutz ermöglicht.
In der analytischen Gesamtschau (Ortsbildanalyse) sind dementsprechend die weitgehend aus Natur-
steinen der Region errichteten Hauptgebäude und die mit Kalkmörtel einschließlich Sockel verputzten 
Außenwände für das Altstadtensemble charakteristisch. Sie sind, sofern sie nicht in Naturstein belassen 
wurden, mit Kalkfarbe gestrichen. Faschen von Türen und Fenstern sind traditionell 12 bis 13 cm breit. 
Die Fensteröffnungen sind hochständig. Die Fenster sind mehrflügelig in Holz ausgeführt, naturbelassen 
oder weiß gestrichen. Tür-, Schaufenster- und Toröffnungen sind durch Mauerpfeiler begrenzt. Balkone 
sind, abgesehen von wenigen Ausnahmen, im sichtbaren Außenbereich nicht vorhanden. Die gesamte 
Altstadt (Hauptgebäude) ist von Walm- und Satteldächern, die mit roten Dachziegeln eingedeckt sind, 
geprägt. Ortgänge haben keinen Dachüberstand, Brandwände zwischen den Gebäuden stehen über die 
Dachfläche hinaus und sind mit Dachziegeln abgedeckt. Mit Biberschwänzen ausgeführt sind Kehlen, 
Schornstein- und Gaubenanschlüsse. Dachgauben besitzen senkrechte Seitenflächen sowie obere Sat-
teldach- oder Schleppdachabschlüsse. Charakteristisch sind Einfriedungen aus Holzmaterial mit senk-
recht stehender Lattung sowie Querriegeln. Stützende Pfeiler bestehen aus Holz oder im Bereich der 
Stadtmauern aus Naturstein. Naturstein ist besonders im Bereich von Stadt- und Stützmauern sichtbar 
vorhanden. Typisch für die Pflasterung von Straßen und Gassen ist ebenfalls Naturstein.
Auf Grund der hier vorliegenden, besonders schützenswerten Qualität des Orts-, Platz- und Straßen-

bildes wurde der überwiegende Teil der Altstadt von Sulzbach seit 1975 als Ensemble unter Denkmal-
schutz gestellt. Im räumlichen Geltungsbereich der Gestaltungssatzung befinden sich ca. drei Viertel 
aller Baudenkmälern der Stadt Sulzbach-Rosenberg. Das entspricht ca. 30 % des Gesamtgebäudebe-
standes der Altstadt. Sie befinden sich vor allem in den zentralen Lagen der oberen Altstadt, wie der 
Rosenberger Straße/Luitpoldplatz und Neustadt.

In der vorliegenden Gestaltungssatzung wird der Schutz der historischen Altstadt mit den o.g. Charakte-
ristika in konkrete, verbindliche Leitlinien gefasst.
Das übergeordnete Ziel von Anwendung und Vollzug der Satzungsfestsetzungen ist die Wahrung, Revi-
talisierung und Pflege des Ensembles Altstadt Sulzbach sowie seines mit der Gestaltungssatzung erfass-
ten unmittelbaren Umfelds.

Dieses Ziel wird u.a. erreicht durch:

1.	 Schutz und Erhalt der Charakteristika der Altstadt als städtebauliches Ensemble und ihrer histori-
schen Gebäudesubstanz 

2.	 Bestandsgerechte Anpassung der historischen Bausubstanz an heutige konstruktive Erfordernisse 
sowie kulturelle, demografische und ökologische Anforderungen 

3.	 Nachfrage- und bestandsgerechte Anpassung der vom Leerstand betroffenen und bedrohten Ge-
bäude für neue Nutzungen im Einklang mit dem Ensemble- und Denkmalschutz 

4.	 Erhöhung der Sanierungsaktivitäten zur Rettung der historischen Gebäudesubstanz und der Stär-
kung der Funktionalität der Altstadt Sulzbach insbesondere als Wohnstandort 

5.	 Rückbau oder Beheben von Gestaltungsmängeln zur Steigerung der Attraktivität und Lebensquali-
tät der Altstadt Sulzbach

Zur Umsetzung dieser Zielsetzung erlässt die Stadt Sulzbach-Rosenberg auf Grund von Art. 81 Abs. 1 
Nr. 1 und 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23.12.2024 
(GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23.12.2024 (GVBl. S. 619) und Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 09.12.2024 (GVBl. S. 573) zum Schutz des Stadtbildes sowie zur Gestaltung und Weiter-
entwicklung der städtebaulichen und baulichen Struktur der Altstadt von Sulzbach folgende

Gestaltungssatzung „Altstadt Sulzbach“
(Baugestaltungssatzung – örtliche Bauvorschriften)

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung wird umgrenzt im Süden von der Weiherstraße, 
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dem östlichen Bereich der Brauhausgasse und dem Erlbach, im Westen von dem Fuß der Wallanlage des 
Schlosses, im Norden von der Nürnberger Straße, den Ortsstraßen Schießstätte und An der Allee sowie 
im Osten von der Bayreuther Straße, der Adolph-Kolping-Straße und dem Fußweg des Friedhofberges.
Maßgeblich für den räumlichen Geltungsbereich sind die Grenzen, wie sie im vom Baureferat der Stadt 
Sulzbach-Rosenberg gefertigten Lageplan gekennzeichnet sind (es gilt die Innenkante der Abgrenzungs-
linie). Der Lageplan (Anlage 2) ist Bestandteil dieser Gestaltungssatzung.

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich

Der sachliche Geltungsbereich umfasst nach BayBO genehmigungspflichtige, genehmigungsfreie sowie 
verfahrensfreien bauliche Maßnahmen. Hierzu zählen:

•	 Errichtung, Änderung, Instandsetzung und Unterhaltung sowie den Abbruch und die Beseitigung 
von baulichen Anlagen oder von Teilen von baulichen Anlagen, 

•	 Dachgeschossausbauten zu Wohnzwecken einschließlich der Errichtung von Dachgauben, 

•	 Gestaltung der öffentlich einsehbaren Freiflächen.

§ 3 Allgemeine Anforderungen

Alle baulichen Maßnahmen am historischen Bestand – Umbauten, Instandsetzungsarbeiten, Moder-
nisierungen, sowie der Einfriedungen – sind nach den folgenden Vorschriften so auszuführen, dass 
sie nach Form, Maßstab, Gliederung, Material, Farbe und Baumasse dem historischen Charakter, der 
künstlerischen Eigenart und der städtebaulichen Bedeutung der ihre Umgebung prägenden Bebauung 
entsprechen. Neubauten müssen in ihren Abmessungen und Formen auf den Charakter des Straßen- 
bzw. Platzumfeldes Bezug nehmen und in ihrem Erscheinungsbild dem räumlichen Gefüge der Altstadt 
entsprechen. Als Muster und Erläuterung für die Regelung dieser Satzung dient die Gestaltungsfibel 
„Altstadt Sulzbach“ (s. Anlage 1).

§ 4 Erhalt historischer Anlagen

Historische bauliche Anlagen sind in einer dem Original und dem historischen Stadtbild entsprechen-
den Art zu erhalten und zu sichern. Baulichen Anlagen der historischen Stadtbefestigung wie Stadt-
mauern, Wehranlagen und Gräben sind einschließlich ihrer historischen Aufbauten und Türme in ihrer 
originalen Form zu erhalten, von Nebengebäuden, Carports und sonstigen Überdachungen freizuhalten 
sowie späteren An- und Umbauten zu beseitigen.

§ 5 Bauteile von kulturhistorischem Wert

Aus kulturhistorischen Gründen erhaltenswerte Details (aus Naturstein, Metall, Keramik, Stuck und 
Holz), Skulpturen und Reliefs, Türen und Tore, Hauszeichen und Schilder, Gitter und Ausleger, Leuch-
ten, handgefertigte Beschläge, Türgriffe und Glockenzüge, Inschriften und für das Bauwerk typische de-
korative Elemente etc. sind bei einem Wiederaufbau von baulichen Anlagen zu bergen, sicher einzula-
gern und nach erfolgter Aufarbeitung wieder in das neue Bauwerk am entsprechenden Ort einzubauen. 
Bei einem ersatzlosen genehmigten Abbruch wird eine Wiederverwendung solcher Details im Stadtbild 
empfohlen. Ihre Dokumentation kann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens verlangt werden.

§ 6 Außenwände

(1) Die charakteristischen Arten der Wandoberflächen sind zu erhalten und bei Erneuerung in Form 
und Materialart des Bestandes wiederherzustellen. Außenwände von Gebäuden sind einheitlich ohne 
Sockelausbildung zu gestalten. Sie dürfen nur verputzt, Ziehputzprofilierungen an Gesimsen und Ge-
wänden eingeschlossen, oder in Naturstein ausgeführt werden. Der Putz ist bis zur Geländeoberfläche 
ohne Absatz auszubilden. Bei Bedarf kann im Sockelbereich ein Kellenschnitt ausgebildet werden. 

(2) Fensterfaschen sind, sofern sie nicht durch Farbauftrag entstehen bzw. vom Bestand übernommen 
werden, ca. 13 cm breit auszuführen. Ihre Abgrenzung gegenüber der Wandfläche muss mit einer 
Schattenfuge oder einem Putzvorsprung von ca. 1 cm ausgeführt werden. Vorhandene Fenstergewände 
aus Naturstein oder Profilputz sind zu erhalten. 

(3) Sichtbar bleibender Naturstein muss dem Altstadtcharakter entsprechen und soll aus heimischen 
Kalk- und Sandsteinen gefertigt werden. Das gilt gleichfalls für Treppenanlagen und Rampen, die in 
Verbindung mit Außenwänden vorhanden sind oder neu errichtet werden. Trittstufen sollen eine fein-
gestockte oder scharrierte und damit eine nicht glänzende, matte Oberfläche erhalten. Trittstufen aus 
Granit können in Abstimmung mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) im Einzelfall zugelassen 
werden. 

(4) Gliedernde Elemente von Außenwänden wie Sockel-, Gurt-, Brüstungs- und Traufgesimse sind nach 
dem Bestand materialgerecht und detailgenau (Profilformen, Bautiefen) wiederherzustellen. Vorsprin-
gende Fassadenelemente können gemauert und mit Ziehputz versehen oder aus Naturstein hergestellt 
werden. Das gilt auch für Verdachungen von Türportalen und Fenstern. 

(5) Für farbliche Gestaltung ist ein Konzept für die Farbgestaltung auf der Grundlage eines Farbbefun-
des für das jeweilige Gebäude im Zusammenklang mit den Nachbargebäuden bzw. dem Straßenzug 
zu entwickeln und hieraus in Abstimmung mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) eine konkre-
te Farbvorgabe für die Außenwände und ihre prägenden Details anzufertigen.
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§ 7 Fenster

(1) Die Fensteröffnungen müssen durch Mauerpfeiler getrennt sein und stehende Formate besitzen. 
Fensterflächen sollen gegenüber der Mauerfläche ca. 12 cm zurücktreten. 

(2) Historische Fenster sind zu erhalten und zu sanieren. Neue Fenster sind, wenn möglich, nach 
historischen Vorbilder herzustellen. Bestehende Fensterunterteilungen (Kämpfer, Stulp, Sprossen etc.) 
sind zu erhalten. Die Fenster müssen ab 70 cm lichter Breite mindestens aus zwei konstruktiv geteilten 
Drehflügeln hergestellt sein. 

(3) In den Obergeschossen sowie bei Wohnungen in den Erdgeschossen sind nur Fenster in Holzkon-
struktion zugelassen, sofern das Gebäude vor 1960 erbaut wurde. In Gebäuden, welche nach 1960 
erbaut wurden, sind die bei der Errichtung des Gebäudes verwendeten Fenstermaterialen und -profil-
stärken zugelassen. 

(4) Der Einbau von Regenschutzschienen ist nur zugelassen, wenn diese von hölzernen Wetterschen-
keln kaschiert werden. 

(5) Als Farben der Fensterkonstruktionen sind Naturholztöne, altweiß und gedeckte Buntfarben sowie 
ausschließlich matte Oberflächen zulässig. 

(6) Fensterbleche sind aus patinierfähigen Metallen (Kupfer, Titanzink), handwerklich gefertigt mit einer 
gerollten Wulst an der Vorderkante herzustellen. 

(7) Zur Verschattung sind Fensterläden aus Holz, soweit sie nicht der Verkehrssicherheit im öffentli-
chen Raum zuwider sind, auch ausstellbar, zulässig. Verschattungseinrichtungen mit außenliegenden, 
sichtbaren Abdeckungen (auf/vor der Fassade montiert) für Rollläden, Raffstores, Markisen, textile 
Bahnen etc. sind nicht zulässig.

§ 8 Außentüren, Tore, Schaufenster

(1) Außentüren, Tore und Schaufenster sind durch Mauerpfeiler mit einer Breite von ca. 40 cm zu-
züglich Putz voneinander zu trennen. Ausgenommen sind große Toranlagen bei Nebengebäuden wie 
Garagen. 

(2) Schaufensteröffnungen sind nach Möglichkeit als stehende Formate, mit einem Rücksprung des 
Schaufensterrahmens gegenüber der Außenfront und einen Sockel von mindestens 30 cm zulässig. Die 
Schaufensterrahmen einschließlich der dazugehörigen Ladeneingangstüren sind in Holz oder Metall, 
mit jeweils nicht glänzenden Oberflächen auszuführen. 

(3) Markisen sind zugelassen, wenn sie in geschlossenem Zustand einschließlich der Abdeckung nicht 
über die Oberfläche der Außenwand vorstehen und sich in Farbigkeit und Material dem Gesamtbild 
des Hauses unterordnen. Im geöffneten Zustand müssen Markisen an öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen eine Durchgangshöhe von mindestens 2,50 m besitzen. Über erforderliche Einbruchsicherun-
gen mit Gitteranlagen wird im Einzelfall durch die Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) befunden. 
 

(4) Für Hauseingangstüren und Tore in Außenwänden sowie Garagentore sind als Materialen Holz zu-
lässig, deren Oberflächen matt auszuführen sind. Der ausschließlich für Hauseingangstüren zugelasse-
ne Glaseinsatz ist in seiner Größe auf ca. ein Viertel der Gesamtfläche des Türblatts zu begrenzen.

§ 9 Dächer und Dachaufbauten

(1) Die Dachdeckung ist mit unglasierten, naturroten Biberschwanzziegeln zulässig. 

(2) Ortgänge mit Biberschwanzziegeln sind ohne Abkantung oder Blechkante als Abschluss der Dach-
fläche auf der darunterliegenden Außenwand in Mörtel zu verlegen. Die Auskragung der Dachfläche 
über die Außenwand darf nicht breiter als ein Viertel der Breite eines Biberschwanzziegels sein. Brand-
wände, sind mit in Mörtel verlegten roten Biberschwanzziegeln abzudecken. Firstabdeckungen haben 
in Biberschwanzart zu erfolgen, sind in Mörtel zu verlegen und dürfen nicht zur Hinterlüftung der 
Dachhaut genutzt werden. Für die Hinterlüftung von Dachflächen sind Biberlüftungssteine unterhalb 
der Traufe in Reihenverlegung einzubauen. Baukonstruktiv erforderliche Kehlbleche sind mit Biber-
schwanzmaterial zu überdecken. Bei der Verlegung der Dämmung auf den Sparren ist der Traufpunkt 
mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) abzustimmen. 

(3) Für Abdeckungen von Erkern sind neben Kupfer, Titanzink (mit ungestrichener Oberfläche) und 
Bleiabdeckungen nur Bleche in Stehfalzausführung zulässig, die entsprechend gestrichen sind. Die 
Dachneigung der Erker soll beiderseits der Firstlinie zwischen 42° und 53° liegen. 

(4) Dachgauben sind gemäß historischen Vorlagen als abgeschleppte einzelne Dachgauben oder als 
einzelne Dachgauben mit Satteldach und nur bei einer Dachneigung von 40° und mehr zulässig. 
Dachgauben sind nicht breiter als ein Sparrenabstand und mit Mindestabstand von einander von 2 
Sparrenabständen zulässig. Der seitliche Abstand vom seitlichen Ende einer Dachfläche ist auf min-
destens 1,50 m anzulegen, wobei die Gauben insgesamt nur maximal ein Drittel der Firstlänge ein-
nehmen dürfen. Aus gestalterischen Gründen sind Aufdach-Dämmungen und Regenrinnen auf Gau-
bendächern nicht zulässig. Die seitliche Verkleidung der Gauben ist in Putz auszuführen. 

(5) Liegende Dachflächenfenster, mit Ausnahme von Dachluken als Handwerkerfenster sind nur auf 
von der Straßenseite abgewandten Dachflächen bis zu einer Flächeneinzelgröße von 1,40 m² gestat-
tungsfähig. Mehrere Fenster müssen sich eindeutig dem Hauptdach unterordnen. 

(6) Kaminköpfe sind zu verputzen. 

(7) Aufzugsschächte müssen im Gebäudegrundriss so angeordnet werden, dass sie nicht über die 
Dachfläche hinausragen.
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§ 10 Balkone und Bauzubehör

(1) Balkone zur Straßenfront sind nicht zulässig, ebenso Vordächer aller Art. Zur Sicherung eines 2. 
Rettungsweges sind auf Dachflächen, die nicht an der Straßenfront liegen, Dacheinschnitte zu Balko-
nen in Abstimmung mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) gestattungsfähig. 

(2) Balkonbrüstungen sind aus Holz- oder Eisenstäben mit mattierten Oberflächen in senkrechter An-
ordnung herzustellen. 

(3) Nicht zulässig sind vom öffentlichen Verkehrsraum aus einsehbare Klimaanlagen, Lüftungsanla-
gen, Solaranlagen (Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen), Wärmepumpen, Freileitungen, Außenan-
tennen und Parabolspiegel auf und an den Gebäuden. 

(4) Metallbauteile sind mit patinierfähigem Material auszuführen. Regenfallrohre und –rinnen aus 
Kunststoff sind nicht zulässig.

§ 11 Einfriedungen

(1) Zäune sind in senkrechter Lattung auf hölzernen Riegeln zulässig. Als Stützen sind verputzte Mau-
erpfeiler oder Mauerpfeiler aus vermauertem Bruchstein gestattet. 

(2) Zulässig sind verputze und mit Biberschwanzziegeln gedeckte Einfriedungsmauern.

§ 12 Straßen, Wege, Plätze

(1) Für das Gebiet der Gestaltungssatzung sind für private oder öffentliche Straßen, Wege und Plätze 
Natursteinpflaster, Natursteinplatten und Asphaltdecken zulässig. Asphaltdecken sind mit Naturstein-
zeilen zu gliedern bzw. über Schnittgerinne aus Natursteinpflaster zu entwässern. 

(2) Die Möblierung öffentlicher Flächen mit Tischen, Stühlen, Bänken, Schirmen, Pflanzbehälter usw. 
und die Abgrenzungen von Cafes/Gaststätten zum öffentlichen Straßenraum muss zur Straßen- und 
Platzgestaltung passen. Die Gestaltung vom Verkehrsraum aus einsehbarer Flächen ist mit der Stadt 
Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) abzustimmen. Stadtbildstörende Elemente sind nicht zugelassen.

§ 13 Fassadenbeleuchtungen und Leuchtmittel an Fassaden

(1) Fassadenbeleuchtungen und Leuchtmittel an Fassaden sind nicht störend in Gestaltung und Wir-
kungen des von ihnen ausgehenden Lichtes sowie in Abstimmung mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg 
(Baureferat) anzubringen. 

(2) Lichterketten, LED-Dioden-Lichterketten, -vorhänge, -netze, -girlanden oder ähnliches sind nur 
temporär zur Weihnachtszeit zugelassen.

§ 14 Unterhaltspflicht

(1) Befindet sich das Äußere einer baulichen Anlage in einem das Straßen- bzw. Stadtbild verunstalten-
den Zustand, so ist es in einem angemessenen Zeitraum, entsprechend den Vorschriften dieser Gestal-
tungssatzung, zu verändern. 

(2) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, das Äußere der auf ihrem Grundstück stehenden 
Bauwerke, soweit diese von öffentlichen Verkehrsflächen und Plätzen sowie öffentlich zugänglichen 
Privatstraßen gesehen werden können, in sauberem und einwandfreiem Zustand zu erhalten. Bei 
grober Vernachlässigung dieser Pflicht, können von der Stadt Sulzbach-Rosenberg Auflagen zur Besei-
tigung von Missständen in einem vorgegebenen angemessenen Zeitraum erteilt werden. 

(3) Ganz oder teilweise unvollendete, unverputzte oder nur zum Teil gestrichene Anlagen, die verun-
staltend wirken, müssen auf Verlangen der Stadt Sulzbach-Rosenberg in einem angemessenen Zeit-
raum vollständig hergestellt werden. 

(4) Maßnahmen zur Wertverbesserung der Baukonstruktion und der Nutzung, die sich gestalterisch auf 
das Erscheinungsbild baulicher Anlagen auswirken (Vollwärmeschutz, Dämmung auf Sparren, sicht-
bare Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien), unterliegen den Vorgaben dieser Gestaltungssat-
zung. Sie können genehmigt werden, wenn sie sich auf der Grundlage einer langlebigen konstruktiven 
Lösung im Einklang mit dem Erscheinungsbild des Hauses, dem der angrenzenden Bebauungen sowie 
dem Straßen- und Platzbild befinden.
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§ 15 Bestandteile der Satzung

Bestandteile dieser Satzung sind:

1.	 Die Gestaltungsfibel für die Altstadt von Sulzbach (Anlage 1). 

2.	 Der vom Baureferat der Stadt Sulzbach-Rosenberg gefertigte Lageplan des räumlichen Geltungsbe-

reichs der Gestaltungssatzung „Altstadt Sulzbach“ (Anlage 2).

§ 16 Baugenehmigungen, Bauanzeigen und Abweichungen

(1) Alle gemäß BayBO nicht genehmigungspflichtigen und verfahrensfreien baulichen Maßnahmen an 
Bauwerken, wie z.B. die Erneuerung oder Instandsetzung des Anstrichs, des Außenputzes, die Herstel-
lung bzw. Veränderung von Fenstern, Türen, Fensterläden, die Veränderung des inneren Gefüges etc. 
sind der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) spätestens 4 Wochen vor Beginn der Arbeiten anzu-
zeigen. Auf das Erlaubnisverfahren nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) wird 
hingewiesen. Über die Anträge zu Erlaubnisverfahren entscheidet die Stadt Sulzbach-Rosenberg. 

(2) Den Anträgen und Anzeigen sind zur Beurteilung der jeweiligen Maßnahme ausführliche Planun-
terlagen, Skizzen und Beschreibungen beizufügen, aus denen insbesondere die Material- und Farb-
wahl hervorgeht und die Vereinbarkeit mit den Belangen dieser Satzung geprüft werden kann. 

(3) Von den Vorschriften dieser Gestaltungssatzung können unter den Voraussetzungen des Art. 63 
BayBO Abweichungen gewährt werden, wenn das Ziel der Gestaltungssatzung, das Ortsbild zu erhal-
ten, nicht beeinträchtigt wird. Genehmigungen können befristet und unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. Zuständig für die Erteilung einer Abweichung ist die Stadt Sulzbach-Rosenberg. 

(4) Stehen Regelungen und Festsetzungen dieser Gestaltungssatzung im Widerspruch zu Festsetzun-
gen rechtsgültiger Bebauungspläne, so sind die Regelungen und Festsetzungen des Bebauungsplans 
vorrangig.

§ 17 Wiederherstellung eines früheren Zustandes

Bei Baudenkmälern, an denen ohne Zustimmung der Unteren Denkmalschutzbehörde und des Baye-
rischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) Veränderungen gegenüber dem unter Schutz gestellten 
Zustand vorgenommen wurden, kann die Wiederherstellung des früheren Zustandes gefordert werden.
Im gesamten Geltungsbereich der Gestaltungssatzung kann im Falle von Veränderungen an baulichen 
Anlagen, die ohne die notwendige Genehmigung erfolgt sind sowie den Vorgaben der Gestaltungssat-
zung widersprechen oder anders als genehmigt ausgeführt wurden, die Wiederherstellung des früheren 
Zustandes gefordert werden. Das gilt auch für Veränderungen, die im Zeitraum vor Inkrafttreten dieser 
Gestaltungssatzung vorgenommen wurden.

§ 18 Ordnungswidrigkeiten

Wer fahrlässig oder vorsätzlich den Vorschriften dieser Satzung oder einer vollziehbaren Anordnung, 
die auf dieser Satzung beruht, zuwiderhandelt, kann gemäß Art. 79 Abs. 1 Ziffer 1 BayBO wegen Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 500.000 EUR belegt werden.

§ 19 Inkrafttreten

Diese Gestaltungssatzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Gestaltungssatzung der Stadt Sulzbach-Rosenberg vom 21.10.2002 außer Kraft.

Sulzbach-Rosenberg, den 25.06.2025
Stadt Sulzbach-Rosenberg

Stefan Frank
1. Bürgermeister

Anlagen

1.	 Gestaltungsfibel „Altstadt Sulzbach“ in der Fassung vom 28.05.2025 

2.	 Lageplan des räumlichen Geltungsbereichs der Gestaltungssatzung „Altstadt Sulzbach“ im  
M. 1:2500 in der Fassung vom 12.05.2025, angefertigt vom Baureferat der Stadt Sulzbach-Rosen-
berg.
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